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Betrifft
Parlamentarische Burgerinitiative 97/Bl vom 24.2.2016 (XXV.GP); Beschluss des
Ausschusses fur Petitionen und Burgerinitiativen; Ersuchen der Parlamentsdirektion

Die Gruppe Finanzen des Amtes der NO Landesregierung nimmt zu den Forderungen der

Parlamentarischen Burgerinitiative vom 24. Februar 2016 wie folgt Stellung:

Die parlamentarische Bdurgerinitiative stellt insgesamt vier Forderungen. Dazu ist
festzustellen, dass mit Ausnahme der Zweitwohnsitzabgabe keine einzige Forderung unter
Berucksichtigung der bundesverfassungsgesetzlich vorgegebenen Kompetenzverteilung

vom Landesgesetzgeber umgesetzt werden kann.

Ungeachtet dieses Umstandes wird seitens der Gruppe Finanzen zu samtlichen Punkten

der Initiative in grundsatzlicher Hinsicht Stellung bezogen:

1. Einfliihrung des Universalmietrechts

Das Mietrecht fallt weder hinsichtlich der Gesetzgebung noch der Vollziehung in die

Landeskompetenz.

Es stellt sich aber auch fur den einfachen Bundesgesetzgeber im Hinblick auf die in Art. 5
StGG verankerte verfassungsrechtlich garantierte Unverletzlichkeit des Eigentums die

Frage der Zulassigkeit einer derart rigiden Eigentumsbeschrankung flr den Vermieter.
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Nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist bei Eigentumsbeschrankungen eine
Abwagung zwischen dem offentlichen Interesse an der Regelung und an dem Interesse
des Betroffenen an der Vermeidung des Eingriffes vorzunehmen, wobei das o6ffentliche
Interesse Uberwiegen muss. Ferner darf der zur Verwirklichung einer im Uberwiegenden
offentlichen Interesse getroffenen Regelung vorgenommene Eigentumseingriff nicht weiter
gehen, als dies zur Erreichung des Regelungszieles notwendig ist. Erhebliche
Vermogensbelastungen sind auch unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Zumutbarkeit zu

prufen.

2. Weg frei fiir eine Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe

Der Verfassungsgerichtshof hat mit dem Erkenntnis vom 12. Marz 1985, VfSlg. 10403, das
Gesetz vom 30. Juni 1982 uber die Einhebung einer Abgabe auf unvermietete

Wohnungen (Wr. Wohnungsabgabegesetz) als verfassungswidrig aufgehoben.

Im zitierten Erkenntnis hat der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, dass sich die
Verwendung der Form der Abgabe im gegenstandlichen Fall als missbrauchlich erwiesen
hat. Die Absicht des Gesetzgebers war von vornherein ausschliellich darauf gerichtet, die
Eigentimer von Wohnungen zur Vermietung zu veranlassen. Das Gesetz belegte das
bloRe Unterlassen des gewlinschten und durch andere MalRnahmen nicht ersetzbaren
Verhaltens mit einer hohen Abgabe, die den Eigentumer praktisch in den allermeisten
Fallen zwingt, sich der Absicht des Gesetzgebers gemal zu verhalten. Die getroffene
MaRnahme stellt da in Gestalt einer Abgabe einen Ubergriff auf das Gebiet der

Wohnraumbewirtschaftung dar.

Eine Leerstandsabgabe erscheint daher unter dem Aspekt der Judikatur des

Verfassungsgerichtshofes nicht verwirklichbar.

Zweitwohnsitzabgaben sind zwar finanzausgleichsrechtlich zulassig (§ 16 Abs. Z. 4 FAG
2017), es stellt sich dennoch die Frage, ob sie das adaquate Mittel zur Zielerreichung

darstellen.

3. Wiedereinfiihrung der Zweckwidmung fir Wohnbauforderungsmittel

Gemall § 27 Abs. 7 FAG 2017 gewahrt der Bund den Landern zum Zwecke der
Finanzierung der Forderung des Wohnbaues einen Zweckzuschuss.

www.parlament.gv.at



229/SBI XXV. GP - Stellungnahme 3von3
-3-

Im Ubrigen wird darauf verwiesen, dass die Mittel, die das Land Niederdsterreich fir
Zwecke der Forderung des Wohnbaus aufwendet, den Zweckzuschuss des Bundes

deutlich Ubersteigen.

Dem Anliegen der parlamentarischen Bdurgerinitiative wird daher bereits Rechnung

getragen.

4. Wiedereinfuhrung der Hausmeisterinnen

Das Individualarbeitsrecht fallt weder hinsichtlich der Gesetzgebung noch der Vollziehung

in die Landeskompetenz.

In diesem Punkt ziel die parlamentarischen Burgerinitiative offensichtlich darauf ab,
offensichtlich samtliche Dienstverhaltnisse im Zusammenhang mit der Reinhaltung, der
Wartung und der Beaufsichtigung eines Hauses im Auftrag des Hauseigentimers dem
Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969 uber den Dienstvertrag der Hausbesorger

(Hausbesorgergesetz) erneut zu unterstellen.

Gemal § 31 Abs. 5 dieses Gesetzes ist dieses auf Dienstverhaltnisse, die nach dem 30.
Juni 2000 abgeschlossen wurden, jedoch nicht mehr anzuwenden. Es ist aber
einschlieRlich kinftiger Anderungen auf Dienstverhaltnisse anzuwenden, die vor dem 1.

Juli 2000 abgeschlossen wurden.

Dazu ist festzustellen, dass Berufsbilder im Allgemeinen und die auf deren Tatigkeit
anzuwendenden dienstrechtlichen Spezifika einem laufenden Wandel unterworfen sind
und die gesellschaftliche Entwicklung vor Veranderungen auch in anderen Bereichen der

Arbeitswelt nicht Halt macht.

Ergeht an:

1. An die Verbindungsstelle der Bundeslander
2. Abteilung Landesamtsdirektion

Mit freundlichen Gruflken
NO Landesregierung

im Auftrag

Dr.Meil3l
Gruppenleiter

Dieses Schriftstiick wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur

AMTSSIGNATUR www.parlament.gv.at




		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




